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STRAFPROZESSORDNUNG

§ 153d

(1) Hat das Verfahren Straftaten der in § 74a Abs. 
1 Nr. 2 bis 4 und in § 134 Abs. 1 Nr. 2 bis 6 des Ge
richtsverfassungsgesetzes bezeichneten Art zum Ge
genstand, so kann der Generalbundesanwalt mit Zu
stimmung des Bundesgerichtshofes von der Verfol
gung einer solchen Tat absehen, wenn der Täter nach 
der Tat, bevor ihm deren Entdeckung bekanntgewor
den ist, dazu beigetragen hat, eine Gefahr für den 
Bestand oder die Sicherheit der Bundesrepublik 
Deutschland oder die verfassungsmäßige Ordnung 
abzuwenden. Dasselbe gilt, wenn der Täter einen sol
chen Beitrag dadurch geleistet hat, daß er nach der 
Tat sein mit ihr zusammenhängendes Wissen über Be
strebungen des Hochverrats, der Gefährdung des de
mokratischen Rechtsstaates oder des Landesverrats 
und der Gefährdung der äußeren Sicherheit einer 
Dienststelle offenbart hat.

(2) Ist die Klage bereits erhoben, so kann der Bun
desgerichtshof mit Zustimmung des Generalbundesan
walts das Verfahren unter den in Absatz 1 bezeich
neten Voraussetzungen einstellen.

Dritter Titel 
Gefährdung des demokratischen Rechtsstaates

§84

(1) Wer als Rädelsführer oder Hintermann im 
räumlichen Geltungsbereich dieses Gesetzes den or
ganisatorischen Zusammenhalt

§111
Außergewöhnliche Strafmilderung und 

Absehen von Strafe 
(1) Bei den in diesem Kapitel genannten Verbre

chen kann auf eine geringere als die angedrohte Min
deststrafe erkannt, oder es kann von Strafe abgese
hen werden, wenn sich der Täter den Sicherheits
organen stellt und das Verbrechen und seine Kenntnis 
über die Zusammenhänge des Verbrechens offenbart.

STRAFPROZESSORDNUNG

§148

Einstellung durch den Staatsanwalt
(1) Der Staatsanwalt kann das Verfahren einstellen, 

wenn
1. ...
2.  . . .
3. nach den Bestimmungen des Strafgesetzbuches 

von Maßnahmen der strafrechtlichen Verantwortlich
keit abgesehen wird;

4___
(2) . . .
(3) . . .

(2) Ist der Täter wegen des Unternehmens eines 
Staatsverbrechens strafrechtlich verantwortlich, so 
kann eine geringere als die angedrohte Mindeststrafe 
festgesetzt werden, wenn der Tatbeitrag unter Be
rücksichtigung aller Umstände des Verbrechens sehr 
gering ist.

§107

Staatsfeindliche Gruppenbildung 
(2) Wer eine staatsfeindliche Gruppe oder Organi

sation bildet oder deren Tätigkeit organisiert, wird 
mit Freiheitsstrafe von drei bis zu zwölf Jahren be
straft.


